
Voraussetzungen für die Erteilung einer Gaststätten konzession im Land 
Bremen 
 
Beantragung der Gaststättenkonzession beim: Stadtamt, Stresemannstraße 48, 
28207 Bremen. Hier erhält man detaillierte Auskünfte und Formulare. 
 
 

� Gültiger Personalausweis  oder Reisepaß mit Meldebescheinigung als 
Fotokopie 

� Pachtvertrag , der auf den Antragsteller bezogen sein muß, 2 
Grundrißzeichnungen , 2 Lagepläne  

� Führungszeugnis für Behörden in der Belegart OG . Zu beantragen bei 
der zuständigen Meldebehörde (für Bremer BSC, Pelzerstr. 40) und an 
das Stadtamt -201-, Stresemannstr. 48, 28207 Bremen, übersenden 
lassen. 

� Auszug aus dem Gewerbezentralregister Belegart 9 . Zu beantragen 
bei der zuständigen Meldebehörde (für Bremer BSC, Pelzerstr. 40) und 
an das Stadtamt -201-, Stresemannstr. 48, 28207 Bremen, übersenden 
lassen. 

� Unterrichtsnachweis der Handelskammer . Ist spätestens bei der 
Erteilung der endgültigen Konzession erforderlich. Anmeldung bei jeder 
IHK, in Bremen: Hinter dem Schütting 8, Tel. 0421/363 7402 

 


